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Norm

AVG §8;

BauRallg;

ROG Stmk 1974 §23 Abs1 Z5;

UVPG 2000 §17 Abs2 Z2 litc;

UVPG 2000 §19 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Im Rahmen des UVP-Verfahrens hatte die belangte Behörde u.a. die Anordnungen des Steiermärkischen

Raumordnungsgesetzes und die GewO zu beachten. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass für die Frage der

Widmungskonformität einer baulichen Anlage auch nach dem Steiermärkischen Raumordnungsgesetz als Maßstab die

Widmung des Baugrundstückes heranzuziehen ist (Hinweis auf das hg. Erkenntnis vom 31. Jänner 2002, Zl.

2000/06/0081).
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